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Drs. 17/9737, 17/10695  

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung:  
Öffentliche Konsultation zu den Erfahrungen mit 
den Ökologisierungsvorschriften im Rahmen des 
GAP-Direktzahlungssystems im ersten Jahr der 
Anwendung 
15.12.2015 – 08.03.2016 
Drs. 17/9737, 17/10695 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsver-
fahren zum Anlass, um folgende Stellungnahme ab-
zugeben: 

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen 
Union haben am 8. Februar 2013 bei ihrer Einigung 
über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020 
unter anderem beschlossen, mit einer Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bei den EU-
Direktzahlungen ein sogenanntes Greening einzufüh-
ren. Der Beschluss gibt u.a. vor, für das Greening in 
jedem Mitgliedstaat 30 Prozent des jeweiligen Direkt-
zahlungsvolumens vorzusehen und bei der einzelbe-
trieblichen Umsetzung des Greening eine ver-
pflichtende Stilllegung von Flächen sowie ungerecht-
fertigte Einkommenseinbußen der Landwirte zu ver-
meiden. 

Gleichzeitig ist gemäß Erwägungsgrund 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17.12.2013 „eine der wich-
tigsten Zielsetzungen und Vorgaben der GAP-Reform 
die Verringerung des Verwaltungsaufwandes“. 

Während die Vorgaben der Staats- und Regierungs-
chefs im Wesentlichen zufriedenstellend umgesetzt 
werden konnten, hat der Verwaltungsaufwand mit der 
konkreten Umsetzung der GAP-Reform entgegen der 
Zielsetzung erheblich zugenommen und nimmt durch 
untergesetzliche Auslegung und Interpretation der Ver-
ordnungen durch die Dienststellen der Kommission 
weiter zu. 

Das Vorhaben von Agrarkommissar Phil Hogan, die 
bürokratische Belastung aus der GAP spürbar zu 
reduzieren, ist deshalb ausdrücklich zu begrüßen. 
Entlastungen für Landwirte und Verwaltungen sind 

dringend erforderlich und möglich, auch ohne die poli-
tisch beschlossene Grundausrichtung und Ziele der 
Reform der GAP in Frage zu stellen. 

Die Mitgliedstaaten haben an die Kommission eine 
Vielzahl von Vereinfachungsvorschlägen zur GAP 
übermittelt. Die ersten Vereinfachungsmöglichkeiten, 
die die EU-Kommission bislang ermöglicht hat, gehen 
in die richtige Richtung, reichen jedoch nicht aus. 
Zudem müssen Vereinfachungen über das Greening 
hinausgehen und insbesondere auch Vorgaben zu 
Cross Compliance, zum Aktiven Landwirt und zur 
Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete umfas-
sen. 

Die EU-Kommission ist aufgefordert vorrangig, unter 
anderem folgende Änderungen im Sinne einer Ver-
besserung der Umsetzung als auch der Vereinfa-
chung der GAP vorzuschlagen: 

Beim Greening sind vorrangig 

 Vorgaben und Anforderungen verschiedener 
Randstreifen und Brache hinsichtlich Größen-
vorgaben (Mindest-, Höchstbreiten) und Nut-
zungsvorgaben (Zeitpunkte, Arten der Nutzung) 
stärker zu vereinheitlichen und zu flexibilisieren; 

 die Möglichkeit zu schaffen, die Kontrollperiode für 
Stickstoff bindende Pflanzen auf die für die An-
baudiversifizierung maßgebliche Periode begren-
zen zu können; 

 bei der Anbaudiversifizierung die Vor-Ort-Kontrolle 
nur auf die Hauptkultur des Anbaujahres zu be-
ziehen; 

 die Regelungen zur Entstehung von Dauer-
grünland so zu gestalten, dass auch der periodi-
sche Wechsel zwischen verschiedenen Futter-
pflanzenmischungen oder eine freiwillige Flächen-
stilllegung als Ackernutzung anerkannt werden; 

 die bisherige Regelung ist für den Erhalt von 
Grünland kontraproduktiv und veranlasst Landwir-
te entgegen ihren Planungen, mit Gras o- der Fut-
terpflanzenmischungen bestellte Flächen perio-
disch umzubrechen, um so den Ackerstatus und 
damit die monetäre Werthaltigkeit der Flächen zu 
erhalten. 

Beim Aktiven Landwirt führen die zuletzt seitens der 
EU-Kommission geforderten Verwaltungs- und Kon-
trollvorgaben insbesondere in einer bäuerlichen, stark 
diversifizierten Agrarstruktur wie in Bayern zu massi-
ver zusätzlicher Bürokratie ohne Änderungen beim 
Ergebnis. Die Kommission ist aufgefordert, von diesen 
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überhöhten und in der Sache nicht erforderlichen 
Verwaltungs- und Kontrollanforderungen zum Aktiven 
Landwirt Abstand zu nehmen. Als Alternativen sollte 
die „aktive Nutzung“ der für die Förderung beantrag-
ten Flächen anerkannt oder die Regelung als für die 
Mitgliedstaaten fakultativ anwendbar ausgestaltet 
werden. 

Insbesondere der Bereich der Kontrollen und der sei-
tens der Kommissionsdienststellen dazu erlassenen 
Regelungstiefe muss stärker in die Entbürokratisie-
rungsbemühungen einbezogen werden. Leider wer-
den die bisherigen Vereinfachungsbemühungen durch 
Verschärfungen an anderer Stelle deutlich übertroffen, 
was unter dem Strich für Landwirte und Verwaltungen 
ein Mehr an Bürokratie zur Folge hat. Die Mitglied-
staaten müssen im Sinne der Subsidiarität mehr eige-
nen Handlungsspielraum erhalten und der Ausle-
gungsspielraum auf EU-Ebene soll mit Blick auf spür-
bare Entlastungen besser benutzt werden. Konkret 

─ müssen unangemessene Sanktionen insbesonde-
re bei geringfügigen Verstößen, wie sie jüngst 

beim sogenannten Frühwarnsystem z.  B. bei der 
Tierkennzeichnung aufgetreten sind, korrigiert und 
künftig vermieden werden; 

─ muss die Absenkung der Kontrollraten bei nach-
weislich gut funktionierenden Kontrollsystemen 
auch in der Praxis ermöglicht werden, indem für 
eine später etwaige erneute Anhebungspflicht 
ausreichend Zeit gewährt wird (Personalaufsto-
ckung) und neben der Basis- und Umverteilungs-
prämie auch die Greening- und die Junglandwir-
teprämie in die Absenkungsmöglichkeit einbezo-
gen werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
das Greening eine Herausforderung in der Umsetzung 
für Landwirte und Verwaltungen darstellt. 

Greening wirkt sich positiv im Sinne der beabsichtig-
ten Ziele aus. Dennoch muss insbesondere zur Redu-
zierung der Verwaltungslasten für Landwirte wie Ver-
waltungen mehr erreicht werden als seitens der 
Kommission bisher vorgeschlagen bzw. umgesetzt 
wurde.

 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 


